
Name des Nutzungsberechtigten: 

Anschrift: 

 

Telefonnummer: 

Verwandtschaftsverhältnis: 

 
 
 

StadtBetrieb Bornheim 
Friedhofsverwaltung 
Donnerbachweg 15 
 
53332 Bornheim 
 

 
Grabmalantrag  auf Erteilung der Zustimmung gemäß § 24 der Satzung für die Friedhöfe der Stadt Bornheim vom 

01.12.2021 zur Aufstellung bzw. Verlegung für die Grabstelle der/des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Name und letzte Anschrift der/des Verstorbenen: 

 
geboren am: gestorben am: 

  
Friedhof: Grabstätten Nummer: 

  

Steinmetzbetrieb, Datum: 

 

 Ich versichere, von der/ dem o.a. Nutzungsberechtigten schriftlich bevollmächtigt zu sein, alle zur Errichtung notwendigen Erklärungen für sie/ 
ihn rechtsverbindlich abzugeben und alle erforderlichen Maßnahmen zu veranlassen. 
 Mir ist bekannt, dass soweit keine Tiefenfundamentierung erfolgt, in die Grabstätte ohne Änderung des Fundamentes keine Tiefenbestattung erfolgen 
kann bzw. ich habe meine Auftraggeber hierüber ausdrücklich informiert.  
 Die Arbeiten dürfen erst ausgeführt werden, wenn die schriftliche Genehmigung der Friedhofsverwaltung vorliegt. Die Genehmigung und die 
Durchschrift des Antrages sind auf Verlangen bei der Ausführung vorzuzeigen.  
 Die aktuelle Bestattungs- und Friedhofssatzung der Stadt Bornheim ist zu beachten. 

Grabmal          stehend       liegend 

Werkstoff :                     Kolumbariumplatte 

Farbe      :          Abdeckung von     %  Stärke cm:           

Höhe cm   :      Breite cm  :            Darstellung der Zeichnung auf der Rückseite! 

Stärke cm :         

 

Stärke cm :        

 

 

Sockel               Grabeinfassung        offen       geschlossen 

Werkstoff :                        Werkstoff :                    

Höhe cm   :              Höhe cm   :        

Breite cm  :              Länge cm  :   Breite cm:    

Stärke cm :              Stärke cm :        

Fundamentierung 

  Tiefenfundament         keine Fundamentierung erforderlich 

             Dübel      

     

  

 

 
Datum und Unterschrift des Nutzungsberechtigten  

 

Datum, Stempel und Unterschrift des Steinmetz 

 

 

 



Die Anlagen gemäß § 24 Abs. 2 der Friedhofssatzung liegen bei (Grabmalentwurf mit Grundriss, Vorder- und 
Seitenansicht im Maßstab 1 : 10 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der Schrift, 
der Ornamente und der Symbole sowie der Fundamentierung und soweit zum Verständnis erforderlich, 
Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1 : 1 unter Angabe des Materials, seiner 
Bearbeitung, des Inhaltes, der Form und der Anordnung. 

 
Raum für Zeichnungen, welche alle beantragten Bestanteile des vorderseitigen Grabmalantrags enthalten 
(Sonderzeichnungen sind beizuheften!) 

 


